
1064 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

27. 11. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1968, mit dem das HausgehiIfen- und Haus

. angc,:stelltengesetz abgeändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, 
BGBl. Nr. 235/1962, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 104/1965, wird abgeändert 
wie folgt: 

1. § 7 hat zu lauten.: 

,,§ 7. (1) Bei Verwendung Jugendlicher ist auf 
ihre Körperkräfte besondere Rücksicht zu neh
men. Der Dienstgeber ist verpflichtet, jene Maß
nahmen zur Wahrung der Sittlichkeit zu treffen, 
die durch Alter und Gesch'lecht des Jugendlichen 
geboten sind. Bei Dienstantritt ist der Jugend
liche auf die mit der Dienstleistung allenfalls ver
b~ndenen Gefahren aufmerksam zu machen und 
über die zur Abwendung dieser Gefa~ren ge
t:-offenen Einrichtungen und deren Benützung 
zu unterweisen. 

(2) Zwecks überwachung ihres Gesundheitszu
standes sind die Jugendlichen jährlich mindestens 
einmal einer ärztlichen Untersuchung zu unter
ziehen. 

(3) Die Durchführung der ärztlichen Unter
suchung obliegt dem Träger der Krankenversi
cherung, bei dem der Jugendliche pflichtversichert 
ist. 

(4) Der zuständige Krankenversicherungsträger 
hat dem Jugendlichen die im Zusammenhang ~it 
der Untersuchung entstehenden Fahrtko~ten zu 
ersetzen, soweit sie' sich nicht aus der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel innerhalb des Stadt~ 
gebietes (Straßenbahn, Autobus)' ergeben. 

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, dem Ju
gendlichen die für die Durchführung der Unter
suchung erforderliche Freizeit zu gewähren. 

(6) Der Bund hat dem Träger der Kranken
versicherung (Abs. 3) 50 v. H. der tatsächlich eri.t~ 
standenen, nachgewiesenen Untersuchungskosten 
gemäß Abs.2. sowie 60 v. H.des Aufwandes 
nach Abs. 4 zu ersetzen. 

(7) Die Erziehungsberechtigten können ihre 
Erziehungsgewalt über den Dienstnehmer,mit 
Ausnahme des Züchtigungsrechtes, an volljährige 
Dienstgeber übertragen; 

2. Im § 21 ist die Zitation ,,§ 7 .A!bs. 1 und. 3" 
durch die Zitation ,,§ 7 Ahs. 1 und 7" zu er
setzen. 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1969 
in Kraft und behält seine Wirksamkeit bis zum 
31. Dezember 1971. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für soziale. Verwal
tung im Einvernehmen mit dem Bundesmini
sterium für Justiz betraut. 
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2 1064 der Beil~gen 

Erläuternde Bemerkungen 

Mit der Untersuchung der Jugendli~engemäß; Inte~esse des Bundes im HinbliCk auf die Bedeu-
I 

§ 7 des Hausgehilfen- und Hausangestellten- i tung dieser Untersuchungen für die Volksgesund-
gesetzes sowie gemäß § 25 des Kinder- und Ju- I heit. 
gendlichen-Beschäft~~ungsgesetzes sin? de.rzeit· Die vorgesehene Regelung der Kostentragung 
auf Grund von Erlassendes Bundesmmlsterlums soll ebenso wie die bisher nur auf Grund von Er
für soziale V~rwaltung die Gebietskr~nke~kas~en . lässen bestehende Betrauung der Träger der 
beauftragt. SIe ~rhalten, auf Grun~ ~me: 1m El~- ! Krankenversicherung mit der Durchführung der 
v~rnehmen mIt dem Bundesm'?lsterlum fur i ärztlichen Untersuchungen ,nunmehr gesetzlich 
fmanzen g.etroffeneli Regelung, emen Pausmal- i verankert werden. Dieser Absicht trägt der vor
betrag von'. 32 S pro Untersuchungsfall 1I1s i liegende Gesetzentwurf Rechnung. 
Kostenv·erg:iitung. 

Des weiteren sieht der Gesetzentwurf vor,daß 
Die Höhe dieser Vergütung wird von den die Jugendlichen nicht mehr halbjährlich, son

Trägern der Krankenversicherung im HinbliCk dern nur mehr jährlich einer ärztlichen Unter
auf die .ihnen entstehenden Kosten als zn gering· suchungzu unt.erziehen sind. Dies deshalb, weil 
erachtet;. Die Wiener Gebietskrankenkasse für sidl in der Praxis die Vornahme von zwei Un
Arbeiter und Angestellte hat aus diesem Grunde tersudlungen innerhalb eines Jahres als undurch
die Kündigung des Auftrages zur. Untersuchung führbar erwiesen hat. 
der Jugendlichen ausgesprochen. 

Dem Verhandlungsergebnis zwischen Vertre
tern des Bundesministeriums für Finanzen und 
für soziale Verwaltung und der Wiener Gebiets
krankenkasse für Arbeiter und Angestellte Rech
nung tragend, sollen nunmehr dem Träger der 
Krankenversicherung, bei dem der Jugendliche 
pflichtversichert ist, vom Bund 50 v. H. der tat
sächlich entstandenen nachgewiesenen Unter~ 
suchungskosten sowie 60 v. H. der dem Jugend
l~chen iin Zusammenhang mit .der Untersuchung 
entstehenden Fahrtkosten ersetzt werden. 

Die vorgesehene Auf teilung der Kosten, derzu
folge der Bund im Jahre 1969 (einschließlich der 
Kosten aus der entsprechenden Novellierung des 
§ 25 des Kinder- und Jugendlichen-Beschäfti
gungsgesetzes) Mehrkosten in der Höhe von vor
aussichtlich rund l'S Millionen Schilling zu tragen 
hat, erscheint durchaus gerechtfertigt, weil die 
Durchführung der Untersuchung der Jugend
lichen - die bei den Krankenversicherungsträ
gern pflichtversichert sind - sowohl im Interesse 
der Krankenversicherungsträger wie auch des 
Bundes liegt. Im Interesse der Krankenversiche
rungsträger insbesondere unter Bedachtnahme 
auf die große Bedeutung, die diesen Untersuchun
gen in prophylaktischer Hinsicht zukommt, 1m 

Die unter Z. 2 des Gesetzentwurfes vorge
seheneZitationsänderung trägt dem Uinstand 
Rechnung, daß durch die Einfügung von vier 
neuen Absätzen der bisherige Abs. J des § 7 zu 
Abs. 7 wurde. 

Die sich aus Art. II ergebende begrenzte Gel
tl1ngsdauer dieses Gesetzes gibt dem Bund und 
den Krankenkassen die Möglichkeit, für den Fall, 
als die vorgesehene Lösung ihrer Meinung nach 
nid1t zielführend·sein sollte, neue Verhandlungen 
zu führen. Des weiteren bestünde die Möglich
keit, aus den Ergebnissen der Einzelabredlnung 
der Jahr(! 1969 und 1970 zu einer Pauschalierung 
der Leistungen des Bundes zu kommen, was so
wohl für die Krankenkassen als auch für die Ver
waltung eine wesentliche Verwaltungsverein
fachung bedeuten würde. 

Aus der Durchführung dieses Gesetzentwurfes 
einschließlich des gleichzeitig zur Behandlung 
stehenden Entwurfes ein·er entsprechenden No
velle des Kinder- und Jugendlichen:'BeschäIti
gungsgesetzes wird dem Bund im Jahre 1969 ein 
Mehraufwand von voraussichtlich rund l'S Mil· 
lionen Schilling erwachsen, für dessen Bedeckung 
im Bundesvoranschlag für das Jahr 1969 bereits 
vorgesorgt ist. 
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